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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Herne -  
Widmung der Straße An der Barbarakirche für den öffentlichen Verkehr 

Hiermit wird die Straße an der Barbarakirche gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) unbeschränkt 
dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet.  

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Herne. 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie Klage erheben. Die Klage ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung bei dem Verwaltungsgericht in 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch 
als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung – 
VwGO – in der Fassung des Gesetzes vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786) in der jeweils 
gültigen Fassung und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in 
der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter www.herne.de/ 
amtsblatt veröffentlicht. 

Herne, den 28. Januar 2018  Der Oberbürgermeister: i.V. Friedrichs, Stadtrat 

Bekanntmachung der Vertretungsregelung für den Eigenbetrieb Bäder Herne  

Gemäß § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 
NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S.644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch VO vom 
13.08.2012 (GV. NRW. S. 296) und § 9 Abs. 2, 3 und 5 der Betriebssatzung des 
Eigenbetrieb Bäder Herne in der Fassung vom 26.02.2008 wird die folgende 
Vertretungsregelung bekannt gemacht: 

Der Eigenbetrieb Bäder Herne wird durch die Betriebsleiterin, Frau Birgit Peter, vertreten. Sie 
zeichnet wie folgt: 

1.  in allen Angelegenheiten, die ihr zur Entscheidung übertragen sind, unter  
dem Namen:  
  Eigenbetrieb Bäder Herne  
  (ohne Zusatz) 

2.  in allen übrigen Angelegenheiten unter dem Namen:  
  Stadt Herne 
  Der Oberbürgermeister 
  Eigenbetrieb Bäder Herne 
  Im Auftrag 
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Für den Fall ihrer Verhinderung hat die Betriebsleiterin - neben Frau Dagmar Delwig - zum 
01.01.2020 auch Frau Katharina Thiel Vollmacht zur Vertretung der Betriebsleiterin erteilt. 
Sie zeichnet stets „Im Auftrag“. 

Herne, 27.01.2020  
Der Oberbürgermeister  
Eigenbetrieb Bäder Herne 

Dr. Dudda    Peter, Betriebsleiterin 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Fransisco Javier 

Antulin Doctor 

Letzte bekannte Anschrift: Av. Catalunya 46 1/F, 43002 Tarragona 

An Herrn Fransisco Javier Antulin Doctor ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01.10.004270 vom 31.01.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Unterhaltsvorschusskasse, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen 
werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 31.01.2020  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Raul Duran Marina 

Letzte bekannte Anschrift: Calle Maria Martinez 17, Malaga 

An Herrn Raul Duran Medina ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.004494 vom 31.01.2020 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Unterhaltsvorschusskasse, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen 
werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung ein Monat verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 31.01.2020  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Christian Richter 

Für Christian Richter, letzte bekannte Anschrift: Düngelstr. 50, 44623 Herne, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 30.01.2020, Aktenzeichen 44/1 San 848/19 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 30.01.2020  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Yanko Hyuseinov 

Für Herrn Yanko Hyuseinov, Yn. Ctahubrabaocrebcku 5, 9000 Varna, BULGARIEN liegt bei 
Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 
Herne, Zimmer 205, folgendes Schriftstück vor: 

 Bescheid vom 30.01.2020, Aktenzeichen 80078048/A1K/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten 
Sprechzeiten in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Sprechzeiten:  Montag bis Freitag     von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
  Montag, Dienstag, Donnerstag auch  von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr  

Herne, 04.02.2020  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Gheorghe Costache  

Für Herrn Gheorghe Costache, zuletzt wohnhaft Radhoffstr. 40, 45326 Essen,  
liegt bei Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 204, folgendes Schriftstück vor: 

 Bescheid vom 23.11.2018, Aktenzeichen 77901078/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten 
Sprechzeiten in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Sprechzeiten:  Montag bis Freitag     von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
  Montag, Dienstag, Donnerstag auch  von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr  

Herne, 05.02.2020  
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